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Wann wird die Plattform eingeführt? 
Die EIT.swiss Bildungsplattform steht als ad Interims Lösung am 17. August 2026 zur Verfügung. 
 
Wie können sich Betriebe/Berufsbildende auf der EIT.swiss Bildungsplattform anmelden? 
Alle Betriebe erhalten von EIT.swiss eine schriftliche Einladung mit QR-Code/Link zur Anmeldung auf der EIT.swiss 
Bildungsplattform. Dieser QR-Code berechtigt die verantwortliche Person, die Firmenadministration zu übernehmen und 
Berufsbildende sowie Lernende auf der EIT.swiss Bildungsplattform zu erfassen. Jeder Betrieb kann mehrere 
Berufsbildende sowie Lernende in der delegierten Benutzerverwaltung organisieren. 
Die Anmeldung ist ab 17. August 2026 möglich. 
 
Können bestehende Lernende auch integriert werden? 
Eine rückwirkende Integration von Lernenden und deren Inhalte ist nicht vorgesehen. 
Die EIT.swiss Bildungsplattform richtet sich nach der Bildungsverordnung 2026 und ist für den Lehrbeginn ab Sommer 
2026 ausgelegt. Lernende welche die Ausbildung nach Bildungsverordnung 2015 absolvieren, führen ihre Lehre nach 
Bildungsverordnung 2015 weiter. 
Bestehende Kunden von Elektrokompass, IPTEACH GmbH, werden durch Elektrokompass, IPTEACH GmbH informiert. 
 
Gibt es einen Informationsanlass zu der Plattform? 
Nein. Die EIT.swiss Bildungsplattform wird bewusst einfach und übersichtlich gehalten. Die Navigation ist intuitiv und 
verständlich. Im Supportcenter werden einfache Anleitungen zur Verfügung stehen. Falls individueller Support 
gewünscht ist, kann dieser bei EIT.swiss beantragt werden. 
 
Wie sieht es künftig bei den QV aus? Dürfen die Kandidatinnen und Kandidaten während der Prüfung ein 
elektronisches Gerät benutzen, da die Lerndokumentationen digital und nicht mehr physisch geführt werden? 
Ja. Es gelten die Bestimmungen gemäss Bildungsverordnung 2026 
 
Kann man das Grundangebot (Lerndokumentation und Bildungsbericht) schon jetzt buchen? 
Es ist keine Buchung von Lizenzen für diese zwei Angebote nötig. Mit der Anmeldung auf der EIT.swiss Bildungsplattform 
stehend die zwei Angebote allen Betrieben/Lernenden zur Verfügung. 
 
Kann man Zusatzangebote schon jetzt buchen? 
Nein. Die EIT.swiss Bildungsplattform startet im August 2026 mit dem Grundangebot (Lerndokumentation und 
Bildungsbericht). Zusätzliche Angebote sind in Entwicklung und folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Wie und in welchem Zeitrahmen werden die betroffenen Firmen über die verpflichtende Nutzung der EIT.swiss 
Bildungsplattform informiert? 
EIT.swiss informiert regelmässig über den Newsletter und auf der Webseite. Zudem erhalten alle Betriebe von EIT.swiss 
eine schriftliche Einladung mit QR-Code/Link zur Anmeldung bis am 17. August 2026. 
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Ab wann ist die Nutzung der neuen Plattform effektiv verbindlich (2026 oder später)? 
Die Nutzung ist mit der Einführung der Bildungsverordnung 2026 und somit ab Lehrstart 2026 verbindlich. Der Vorstand 
und die Delegierten haben im Rahmen eines basisdemokratischen Prozesses einer verbindlichen Einführung der 
Plattform zugestimmt. Entsprechend wird dies umgesetzt. 
 
Welche Mehrsprachigkeit ist vorgesehen? Für uns ist erforderlich, dass die Plattform vollständig in Deutsch und 
Französisch verfügbar ist. 
Alle Inhalte der EIT.swiss Bildungsplattform sind ab 17. August 2026 dreisprachig in Deutsch, Französisch und Italienisch 
verfügbar. 
 


